
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/7/18 Bkd32/83,
Bkd37/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.07.1983

Norm

DSt 1872 §27

Rechtssatz

Aus dem Umstand des Tätigwerdens oder Nichttätigwerdens in anderen Angelegenheiten läßt sich eine

Voreingenommenheit des Disziplinarrats gegen den Beschuldigten nicht ableiten.
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